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Kath. Kindertageseinrichtung St. Matthäus Alfter







Aufnahmekriterien zur Aufnahme eines Kindes                                    in die Kath. Kindertageseinrichtung St. Matthäus
Schlossweg 4
53347 Alfter 
                                                                                                             

Grundsätzliche Voraussetzungen:

1. Die Eltern müssen bereit sein, die Konzeption der Kindertageseinrichtung, und seine Zielsetzung als katholische Kindertageseinrichtung zu akzeptieren und zu unterstützen. 
[bookmark: _Hlk214619497]                                                                                                                                                      2. Kinder, die bereits einen Kindergartenplatz in Alfter/Ort belegen, werden nur nach eingehender Prüfung der Beweggründe in dem Aufnahmeverfahren berücksichtigt.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                         3. Die Eltern akzeptieren die Regelung, dass Geschwisterkinder nicht in einer Gruppe betreut werden. (Ausnahmeregelung gilt bei Zwillingen.)
                                                                                                                                                         4. Es muss gewährleistet sein, dass das Kind zu den Öffnungszeiten gebracht und abgeholt werden kann.



Eine Auswahl der aufzunehmenden Kinder erfolgt nach Vorliegen der grundsätzlichen Voraussetzungen in folgender Weise:

1. Von den aufzunehmenden Kindern werden katholisch getaufte Kinder bevorzugt aufgenommen.

2. Geschwisterkinder werden bevorzugt aufgenommen. Als Geschwisterkind gilt ein Kind, wenn dessen Geschwisterkind die Kindertageseinrichtung im Kalenderjahr der Neuaufnahme besucht.

3. Das Kind einer pädagogischen Kraft einer Kita der Pastoralen Einheit Bornheim-Alfter, wird bevorzugt aufgenommen. (Die Entscheidung trifft der Träger.) 







4. Kinder von Eltern, welche ein hohes ehrenamtliches Engagement in der Kirchengemeinde oder in der Kita zeigen, werden bevorzugt aufgenommen.

5. Bevorzugt aufgenommen wird ein Kind, das in Alfter oder Gielsdorf wohnt.

6. Kinder von Schülern, Studierenden und Auszubildenden, werden bevorzugt aufgenommen.

7. Soziale Notfälle, insoweit die Eltern den Antrag schriftlich begründen, werden bevorzugt aufgenommen. (Die Entscheidung trifft der Träger).






Im Falle das weniger Betreuungsplätze zur Verfügung stehen, so dass nicht alle Geschwisterkinder aufgenommen werden können, wird ein zusätzliches Entscheidungsverfahren eingeleitet.


Sollte ein weiteres, zusätzliches Entscheidungsverfahren eingeleitet werden müssen, sind folgende Kriterien anzuwenden:

X- Katholisch getauft
X- Engagement in der Kirchengemeinde
X- Ausmaß der Berufstätigkeit


Alfter, im November 2025

Bestätigt durch den Kitarat.
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